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lhre Schreiben: Neue Schutzgebiete und Regeln im Könizbergwald

Sehr geehrte Frau Sedlmayer
Sehr geehrte Frau Clauss

lch danke lhnen für lhr Schreiben vom 24. Januar 2025. Das kantonale Wildschutzgebiet im Könizberg-
wald besteht seit 1946. Die von lhnen erwähnten neuen Regeln für Wildschutzgebiete hat das Jagdin-
s_pektorat ausgearbeitet. Das Jagdinspektorat ist elne Abteilung des Amts für Landwirtschaft und Natur.
Unsere gemeinsame Direktion - die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion - hat die entsprechende
Med ienmittei I un g E nde Nove mber 2024 versch ickt.

Die meisten lhrer Fragen liegen im Zuständigkeitsbereich des Jagdinspektorats. Wir haben lhr Schreiben
deshalb an Frau Nicole lmesch, Jaginspektorin, weitergeleitet. Sie werden von ihr eine Antwort erhalten.

Zu folgenden Fragen können wir als Amt für Wald und Naturgefahren Stellung beziehen:

lst Durchforstung des Waldes während dem ganzen Jahr keine Störung der Wildtiere? Werden
damit nicht zahlreiche Lebensräume von Tieren zerstört?
Forstliche Arbeiten beschränken sich jeweils auf einen geringen Teil des Waldes. Wildtieren bleibt ge-

nügend Pla1zzum Ausweichen. Die Waldbewirtschaftung sorgt insgesamt für einen wildtierfreundli-
chen, äsungsreichen, naturnahen Wald mit standortgerechtem Bestandesaufbau, einem Kronendach
mit genügend Lichteinfall und genügend Samenbäumen (siehe dazu auch <Wald und Wild - Grundla-
gen für die Praxis>, S.171f., Bundesamt für Umwelt).

Wieso kann in einer Wildtierschutzzone während der Brut- und Setzzeit geholzt werden?
Grundsätzlich ist die Beratung der Waldbesitzenden darauf ausgerichtet, dass Holzschläge und Pfle-
geeingriffe während der Brut- und Setzzeit möglichst vermieden werden. Dennoch müssen teilweise
auch während der Brut- und Setzzeit Arbeiten ausgeführt werden, beispielsweise wenn Bäume ein
Sicherheitsrisiko darstellen oder vom Borkenkäfer befallen sind.



Sehr geehrte Frau Ctauss

Sehr geehrte Frau Sedtmayer

lch anerkenne, dass man bezügtich des Nutzens von Hotz gder anderer natürticher Ressourcen
grundsätztich und bezügtich der Art und Weise unterschiedtiche Ansichten haben kann. Wir
vottziehen die gesetztichen Bestimmungen und die Prograinme (vgt. kl.imaangepasste
Watdverjüngung), die im potitischen Prozess beschtossen und rechtmässig eingeführt wurden
gemäss anerkanntem Wissen und bewährter Praxis. Die Watdbewirtschaftung ist im
gesetztichen Rahmen Sache derWatdeigentümerinnen und -eigentümer. ln diesem Rahmen
sehen wir äuch keinen Anl.ass in die entsprechenden Rechte einzugreifen.
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Gerne ergänze ich meine bisherigen Antworten (Frage 1 nachfotgend), beantworte lhre
Nachragen, die sich an das AWN richten, und schl.iesse damit die Korrespondenz zu lhrem
Schreiben vom24. Januar 2025 ("Neue Schutzgebiete und Regetn im Könizbergwatd") ab. Frau
lmesch wird die Fragen, die sich an das LANAT richten beantworten.

Durchforstung des Waldes während dem ganzen Jahr keine Störung der Wildtiere? Werden
damit nicht zahtreiche Lebensräume von Tieren zerstört?

Forsttiche Arbeiten - besonders zur Brut- und Setzzeit - beschränken sich jeweits auf einen
geringen Teit des Watdes. Witdtieren bteibt genügend Ptatz zum Ausweichen. Es werden keine
Lebensräume dauerhaft zerstört. Viel.mehr sorgt die Watdbewirtschaftung insgesamt für ein
reiches SpeKrum Watdbeständen mit standortgerechtem Bestandesaufbau, Frei- und
Jungwatdftächen, Beständen mit einem Kronendach mit genügend Lichteinfatt und weiteren
(siehe dazu auch "Watd und Witd - Grundtagen für die Praxis", S.J 71f., Bundesamt für Umwett).
Unsere Empfehtungen, Totholz und Habtitatbäume nach Mögtichkeit im Wirtschaftswatd zu

integriert und unsere Förderung der Wal.dbiodiversitiät (v.a. Wal.dreservate, Att-/Tothotzinseln,
Habitatbäume) sott dazu beitragen, auch den Lebensraum des entsprechenden Artenspektrums
im Wirtschaftswatd zu verbessern.

lhre Antwort Herr Schmidt ist nicht votl,ständig: Es sind nicht nur äsende Tiere im Watd und
es wird so viet geschlagen, dass grosse Lebensräume vertoren gehen. Jeder einzelne Baum
ist ein kteines ökosystem mit unzähtigen Tieren, Vögel,il, lnsekten drauf. Was geschieht mit
lhnen?

Es trifft zu, dass der Watd an sich und jeder Baum ein Ökosystem ist, und dass der Mensch hier
in die Natur eingreift. Es geht dabei nicht nur um ein Abwägen zwischen den Bedürfnissen des
Menschen und dem Schutz der natürtichen Umwett, sondbrn - besonders im Watd - um
integrierte Systeme, die beiden Anforderungen gerecht zu werden versuchen. Uns ist bewusst,
dass dies individuett unterschiedtich bewertet wird. Die gesetztichen Vorgaben sind
gesettschafttich tegitimiert. Die Watdbewirtschaftungbewegt sich in diesem Rahmen. Die

zeitgerechte Durchforstung und Verjüngung der Wätder wird sich in den nächsten Jahren und
Jahrzehrtten ats der Vorteil. erweisen, der mit dem Programm der ktimaangepassten
Watdverjüngung potitisch angestrebt wurde. 
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Das Beispiel Zimmerwatd um nur äines der Projekte <Ktimaangepasste wal'dverjüngung>

aufzuführen, istwederwitdtierfreundl,ich noch äsungsreich. Ein Kronendach ist nicht mehr

zu sehen und auch kein naturnahCr Watd mehr. Das Gteiche in att den anderen Projekten

<KtimaangepassteWatdverjüngungoundauchindendurchforstetenWäldernwiedem
Könizbergwal,d. I

Mit dieser Anmerkung zum Förderprpgramm Ktimaangepasste watdverjüngung erweitern sie

lhre ursprüngtiche Anfrage. Gerne gehe ich trotzdem darauf ein. Das Förderprogramm

Ktimaangepasste Watdverjüngung geht zurück auf die Motion "Sicherstetlung der nachhaltigerr

FJlege.und*N,u.tzunsde$-wa-tdes}Iva-+ N.etionalr.äls-anLet F-ässter, die inzwischen erneuert und in

der Umsetzungvertängert wurde. Die Umsetzungfol.gt den Beschtüssen beim Bund, dem

Vorgaben des Handbuchs zur Umsefzungvon NFA-Massnahmen im Umwettbereich und der

Gesetzgebung. Besondere Beurteitungen erfotgen in diesem Rahmen durch die watdabteil'ungen

im Einzetfal,t. Mit den Massnahmen wird eine vorübergehende

Wie gedenken Sie, die Bevötkerung zu informieren?

Gerne verweisen wir ats Beispiet aufi Häuligs Fr*gen aum Berner W-ald oder auf den nächsten

Watdrundgang des Staatsforstbetriebs im Könizbergwatd atSg.AgggS!29?!-Der

staatsforstbetrieb wird nicht auf Fralen eingehen, die das JagdinspeKorat betreffen.
I

Freundtiche Grüsse

Roger Schmidt, Amtsvorsteher, dipt. Forsting. ETH

+41 31 633 50 2g (direft),141?$!ry45!, (mobite), roger"schrnidt@be"ch

wirtschafts-, Energie- und umwettdirektion des Kantons Bern,

Amt für Watd und Naturgefahren

Laupenstrasse 22, 3008 Bern

+41 31 633 50 20, www.be.ch/wald

vo n : igbe rn e.rwä.td @gn:x* h < isbernp.rwa ld$gmx.c lr >

Gesendet: Don nersta g, 20. März 2025 1 5:28

An: Schmidt Roger, WEU-AWN <rogdr.schrnidt@be.ctr>; lmesch Nicote, WEU'LANATJI

<nicole.imesch@be.ch .
Cc:'Susanne Ctauss' <susanne.ntauss@biel-biennepae"t.ch>

Betreffl lhre Antwort: Bitte ergänzen


